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I. Grundlagen und Entwicklung der EU-
Bildungsprogramme 
 
Die Europäische Gemeinschaft widmet sich schon seit langem der 
Bildung im allgemeinen und berufsbildenden Sektor. Maßnahmen der 
Europäischen Gemeinschaft liefen in den 70er-Jahren an und münde-
ten in den 80er- und frühen 90er-Jahren in verschiedene Programme – 
ERASMUS, COMETT, JUGEND FÜR EUROPA, LINGUA, PET-
RA, FORCE, EUROTECNET. 1995 führte eine Umstrukturierung zur 
Schaffung von nur drei Programmen – SOKRATES, LEONARDO 
DA VINCI und JUGEND FÜR EUROPA 1. Das Jahr 1996 wurde zum 
„Europäischen Jahr des lebensbegleitenden2 Lernens“ erklärt3. Als 
vertragliche Rechtsgrundlage werden die Art. 149 und 150 EGV ge-
nannt. Unter Beachtung der nationalen Kompetenzen auf diesem Ge-
biet trägt die Gemeinschaft danach unter anderem zur Entwicklung ei-
ner qualitativ hoch stehenden allgemeinen und beruflichen Bildung 
bei. Die Förderung der europäischen Dimension der Bildung und die 
Entwicklung dieser qualitativ hoch stehenden Bildung gehören zu den 
Zielen der Gemeinschaftsaktivitäten. Es sollen damit Anstöße für das 
lebensbegleitende Lernen gegeben werden. Auf der Sondertagung des 
Europäischen Rates über Beschäftigung am 20. und 21. November 
1997 in Luxemburg wurde anerkannt, dass die lebensbegleitende all-
gemeine und berufliche Bildung einen wichtigen Beitrag zu der Be-
schäftigungspolitik der Mitgliedstaaten leisten kann, um die Beschäf-
tigungs- und Anpassungsfähigkeit, die unternehmerische Initiative 
und die Chancengleichheit zu fördern. Die Kommission hat in der 
Mitteilung mit dem Titel „Für ein Europa des Wissens“ Leitlinien für 
die Schaffung eines offenen und dynamischen europäischen Bildungs-
raumes festgelegt, der die Verwirklichung des Ziels des lebensbeglei-
                                                 
1 S. Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur 2002, Die künftige Ent-
wicklung der Programme der Europäischen Union in den Bereichen allgemeine 
und berufliche Bildung und Jugend nach 2006, S. 8. 
2 Die Bezeichnungen „lebensbegleitend“ und „lebenslang“ im Zusammenhang 
mit den entsprechenden Gemeinschaftsmaßnahmen werden uneinheitlich ver-
wendet. In den englischen Versionen ist regelmäßig von „lifelong“ die Rede. 
3 Beschluss Nr. 95/2493/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 1995 über die Veranstaltung eines Europäischen Jahres des lebens-
begleitenden Lernens (ABl. L 256 vom 26.10.1995, S. 45–48). 
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tenden Lernens in der allgemeinen und beruflichen Bildung ermögli-
chen soll4. 
 
Ebenfalls vom Ende der 1990er Jahre stammt die Initiative, das Hoch-
schulwesen in Europa vergleichbar zu machen, wodurch der sog. Bo-
logna-Prozess in Gang gesetzt wurde, der u. a. das Ziel der Schaffung 
eines Europäischen Hochschulraums verfolgt.  Dem folgten Bestre-
bungen, die europäische Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung 
zu verstärken. Dazu definierte die am 30.11.2002 verabschiedete Ko-
penhagener Erklärung der Bildungsminister und Sozialpartner (betei-
ligt waren außer den Mitgliedstaaten der EU auch diejenigen der Ein-
heitlichen Europäischen Akte und der EFTA-Staaten) konkrete The-
menfelder und Umsetzungsschritte (sog. Kopenhagen-Prozess). 
 
Von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung auf europäischer 
Ebene war die Lissabonner Tagung des Rats vom März 2000. Vor 
den Herausforderungen der Globalisierung einigte er sich auf ein stra-
tegisches Ziel für das Jahr 2010: das Ziel, die Union zum wettbe-
werbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum 
der Welt zu machen – einen Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauer-
haftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen 
und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen. Die Tagung 
stimulierte Vielzahl von Initiativen, die auf das Erreichen der genann-
ten Ziele ausgerichtet waren und z. T. immer noch sind, wie etwa die 
Initiative „eEuropa“ oder den Aktionsplan „i2010“, die einen umfas-
senden Ansatz zur Reform der europäischen Arbeitsmärkte u. a. mit 
dem Zweck der Gewährleistung der Beschäftigungsfähigkeit („em-
ployability“) in Europa darstellen. „i2010" soll beispielsweise den 
strategischen Rahmen darstellen, mit dem die großen politischen Leit-
linien für die Informationsgesellschaft und die Medien definiert wer-
den. Er zielt darauf ab, Wissen und Innovation zu fördern, um das 
Wachstum und die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen 
voranzutreiben, versteht sich also als Teil der Lissabon-Strategie. Die 
Notwendigkeit zu verstärkten Anstrengungen im Bildungsbereich 
                                                 
4 Mitteilung der Kommission vom 12. November 1997 an den Rat, das Europäi-
sche Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen - Für ein Europa des Wissens (KOM/97/0563 endg. – nicht im Amts-
blatt veröffentlicht). 
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wurde im Zusammenhang einer neuen kohärenten Politik gesehen5. 
Speziell zur Entwicklung der Bildungspolitik wurde der Rat für Bil-
dung ersucht, „im Hinblick auf die Vorlage eines umfassenderen Be-
richts auf der Tagung des Europäischen Rates im Frühjahr 2001 all-
gemeine Überlegungen über die konkreten künftigen Ziele der Bil-
dungssysteme anzustellen und sich dabei auf gemeinsame Anliegen 
und Prioritäten zu konzentrieren, zugleich aber die nationale Vielfalt 
zu respektieren“6. Zur Vorbereitung dieses Berichts arbeitete die 
Kommission ein „Memorandum lebenslanges Lernen“ aus7, dessen 
Kern sechs „Grundbotschaften“ sind: 
 

• Botschaft 1: Neue Basisqualifikationen für alle, 

• Botschaft 2: Höhere Investitionen in die Humanressourcen, 
• Botschaft 3: Innovation in den Lehr- und Lernmethoden, 
• Botschaft 4: Bewertung des Lernens, 
• Botschaft 5: Umdenken in Berufsberatung und Berufsorientie-

rung, 
• Botschaft 6: Das Lernen den Lernenden auch räumlich näher 

bringen. 
 
Mit einem neuen offenen Koordinierungsverfahren soll eine kohä-
rente Politikentwicklung und eine durchgängige Ressourcenmobilisie-
rung auf europäischer Ebene und auf Ebene der Mitgliedstaaten zur 
Förderung lebenslangen Lernens ermöglicht werden. 
 
Der auf dieser Basis erstellte Bericht8 enthält die drei folgenden stra-
tegischen Ziele und untergliedert sie in dreizehn Teilziele: 
 

• Erhöhung der Qualität und Wirksamkeit der Systeme der allge-
meinen und beruflichen Bildung in der EU, 

                                                 
5 Vgl. Mitteilung der Kommission vom 1. Juni 2005 an den Rat, das Europäi-
sche Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen: „i2010 - Eine europäische Informationsgesellschaft für 
Wachstum und Beschäftigung", KOM(2005) 229 endg. - nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht, im Internet unter http://europa.eu/scadplus/leg/de/cha/c11328.htm  
6 Zit. nach Rat, ABl. vom 14.6.2002 C 142, S. 2. 
7 Vom 30.10.2000, SEK(2000) 1832. 
8 Nr. 5980/01 EDUC. 
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• leichterer Zugang zur allgemeinen und beruflichen Bildung für 
alle, 

• Öffnung der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung 
gegenüber der Welt. 

 
Dementsprechend nahm der Rat der Bildungsminister ein detailliertes 

Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Ziele der Systeme der allge-
meinen und beruflichen Bildung in Europa an9. Mit den ehrgeizigen 
Projekten, die darin beschrieben werden, soll hinsichtlich der allge-
meinen und beruflichen Bildung bis zum Jahre 2010 Folgendes er-
reicht werden: 
 

• Im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung wird 
höchste Qualität erzielt, und Europa wird hinsichtlich der Quali-
tät und Bedeutung seiner Systeme und Einrichtungen der allge-
meinen und beruflichen Bildung als eine Bezugsgröße mit Welt-
geltung anerkannt werden, 

• die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in Europa 
werden untereinander so kompatibel sein, dass sich die Bürger in 
diesen Systemen frei bewegen und aus ihrer Vielfalt Nutzen zie-
hen können, 

• die Inhaber von Nachweisen über Qualifikationen, Wissen und 
Fertigkeiten, die sie an irgend einem Ort in der EU erworben ha-
ben, werden diese Nachweise überall in der Union für Berufs- 
und Weiterbildungszwecke rechtswirksam anerkannt bekom-
men, 

• die europäischen Bürger jeden Alters werden Zugang zu lebens-
begleitenden Bildungsmaßnahmen haben, 

• Europa wird aufgeschlossen sein für die Zusammenarbeit - zum 
gegenseitigen Nutzen - mit allen anderen Regionen und sollte 
das bevorzugte Ziel von Studenten, Gelehrten und Forschern aus 
anderen Regionen der Welt sein. 

 
Die strategischen Ziele werden im Einzelnen erläutert. Mit so genann-
ten Follow-ups sollen Fortschritte in den einzelnen Bereichen verifi-
ziert werden. Dazu gehören insbesondere Fortschrittsindikatoren und 

                                                 
9 Rat, ABl. C 142/1 vom 14.6.2002. 
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– im Rahmen der offenen Methode der Koordinierung - der Austausch 
von Erfahrungen und bewährten Verfahren sowie gegebenenfalls die 
gegenseitige Bewertung. 
 
Daraufhin wurden Arbeitsgruppen mit Vertretern aus 31 europäi-
schen Ländern, relevanten themenbezogenen und internationalen Or-
ganisationen und von einbezogenen EU-Einrichtungen eingesetzt, die 
an einem oder mehreren Zielen des Arbeitsprogramms arbeiteten. Der 
integrierte Politikrahmen "Allgemeine und berufliche Bildung 
2010"10

 nimmt alle Aktionen im Bildungsbereich auf europäischer 
Ebene auf, einschließlich der beruflichen Bildung (Kopenhagen-
Prozess). Auch der Bologna-Prozess zur Entwicklung eines europäi-
schen Hochschulraumes ist einbezogen. In zweijährigem Turnus wer-
den Zwischenberichte zu den Fortschritten der verschiedenen Vorha-
ben veröffentlicht.  
 
Das Programm „Lebenslanges Lernen“ versteht sich als Teil der 
umfassenden Initiative zur allgemeinen und beruflichen Bildung. Auf 
das Memorandum zum lebenslangen Lernen konkretisierte die Kom-
mission ihre darauf bezogenen Absichten, nämlich einen Rahmen für 
lebenslanges Lernen zu schaffen, in dem Bildung und Berufsbildung 
zusammengeführt werden mit zentralen Aspekten bestehender Prozes-
se, Strategien und Pläne in der Jugend-, Beschäftigungs-, Integrations- 
und Forschungspolitik auf EU-Ebene11. Die Kommission erhielt dafür 
Unterstützung vom Rat, der unter anderem eine Stärkung der bisheri-
gen Gemeinschaftsprogramme im Bildungsbereich forderte, aber auch 
die Mitgliedstaaten ersuchte, umfassende und kohärente Strategien 
auszuarbeiten und umzusetzen, die auf den Grundsätzen der Kommis-
sion beruhen, und dabei alle relevanten Beteiligten, insbesondere die 
Sozialpartner, die Zivilgesellschaft sowie die örtlichen und regionalen 

                                                 
10 Kommission, „Allgemeine und berufliche Bildung 2010“ - Die wichtigsten I-
nitiativen und Ergebnisse auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung seit dem Jahr 2000, Stand Januar 2007, im Internet unter 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compendium05_de.pdf . 
11 S. Mitteilung der Kommission - Einen Europäischen Raum des lebenslangen 
Lernens schaffen (KOM/2001/0678 endg.). 
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Behörden, einzubeziehen12; Die Aktivitäten auf diesem Gebiet stellen 
sich also als ein im Rahmen der offenen Methode der Koordination 
vielfältig aufeinander bezogenes Gesamtprojekt dar, in dem auch etwa 
die durch den Europäischen Sozialfonds geförderten Vorhaben Be-
rücksichtigung finden. 
 
Hinsichtlich des lebenslangen Lernens trat gemeinschaftsrechtlich das 
Aktionsprogramm zur Unterstützung von auf europäischer Ebene 
tätigen Einrichtungen und zur Förderung von punktuellen Tätigkei-
ten im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung in Erschei-
nung13, mit dem die Förderung ausgewählter Projekte ermöglicht 
wurde. Dieses und auch andere zentrale Gemeinschaftsprogramme zur 
Förderung der Bildung in verschiedenen Bereichen – LEONARDO 
DA VINCI, SOKRATES, eLearning – waren zum Ende des Jahres 
2006 befristet. Aus diesem Grund, aber auch, um der Lissabon-
Strategie mehr Effektivität zu verleihen, z. B. durch bessere Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen Bildungs- und Ausbildungs-
stufen, beschlossen Rat und Parlament nach umfangreichen Vorarbei-
ten der Kommission, die Förderprogramme im Bereich der Bildung zu 
einem einheitlichen Komplex zusammenzufassen, dem Aktionspro-
gramm Lebenslanges Lernen14 mit einer Laufzeit von 2007 bis 
2013. Es ist allerdings zu beachten, dass einige der früher verabschie-
deten Programme daneben weiter in Kraft bleiben, teilweise in eine 
nahezu unüberschaubare Zahl von Unteraktionen untergliedert, und 
andere, in den bisherigen Konzeptionen wurzelnden Teilprogramme 
mit erweiterter oder geänderter Zielrichtung verlängert wurden. Be-
rücksichtigt man ferner, dass Bildungsaspekte auch etwa in durch den 
Europäischen Sozialfonds unterstützten Projekten (z. B. smart regi-
ons) eine Rolle spielen, so bietet sich nach wie vor ein äußerst vielfäl-
tiges Bild von Gemeinschaftsaktivitäten im Bildungsbereich. 
 
                                                 
12 Entschließung des Rates zum lebensbegleitenden Lernen vom 27. Juni 2002, 
ABl. C 163, S. 1. 
13 Beschluss Nr. 791/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004, ABl. L 138 vom 30.4.2004, S. 31. 
14 Beschluss Nr. 1720/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. November 2006 über ein Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen 
Lernens, ABl. L 327, S.45. 
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II. Die bisherigen Programme im Bildungsbereich 
 
Die neuen Bildungsvorhaben haben sich aus bestimmten bewährten 
Programmen entwickelt, die z. T. –wie erwähnt– eine lange Geschich-
te haben. 
 
1. LEONARDO DA VINCI 
 
Von Anfang an hatte die Europäische Gemeinschaft eine relativ klare 
Zuständigkeit für die Berufsbildung15. Daher hatte die Gemeinschaft 
schon frühzeitig mit der Entwicklung entsprechender Programme be-
gonnen, die schließlich in das Programm LEONARDO DA VINCI 
(abgekürzt: LEONARDO oder LdV) mündeten. Es beruhte auf einem 
Beschluss des Rates16, der entsprechend dem Vertrag unterstützende 
und ergänzende Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Be-
rufsbildung vorsah. Dabei setzte das Programm die transnationale Zu-
sammenarbeit zur Verbesserung der Qualität, zur Förderung der Inno-
vation und zur Stärkung der europäischen Dimension von Berufsbil-
dungssystemen und -methoden ein. Nach und nach wurde das Pro-
gramm für 30 Länder geöffnet. 
 
LEONARDO DA VINCI war als Finanzierungsprogramm ausgestal-
tet, das jedermann Zuschüsse gewähren konnte, auch wenn Anträge 
für Projektfinanzierungen nicht von Einzelpersonen eingereicht wer-
den konnten. Es stand einem sehr breiten Spektrum von Organisatio-
nen und Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors offen, die 
in der Berufsbildung aktiv oder mit Ausbildungsfragen befasst sind 
und eine internationale Partnerschaft bildeten. 
 
Das Programm förderte länderübergreifende Mobilitäts-, Vermitt-
lungs- und Austauschprojekte, Studienaufenthalte, Pilotprojekte, 
transnationale Netze, sprachliche und kulturelle Kompetenzen 
                                                 
15 Vgl. Burkart Sellin, Die Bildungs- und Berufsbildungsprogramme der EG und 
EU von 1974 bis 1999, Versuch einer kritisch–historischen Bilanz, in: Berufs-
bildung – Europäische Zeitschrift, Nr. 18/1999,S. 20-29 
16 Nr. 94/819/EG vom 6.Dezember 1994 über ein Aktionsprogramm zur Durch-
führung einer Berufsbildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft, ABl. L 
340 vom 29.12.1994, S. 8. 
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wie auch die Verbreitung empfehlenswerter Verfahren und die Zu-
sammenstellung von Vergleichsmaterial. 
 
Seine erste Phase deckte die Jahre 1995 bis 1999 ab. Die zweite Phase 
(2000 bis 2006) knüpfte an die Gemeinschaftsmaßnahmen an, die bis-
her in der Berufsbildung durchgeführt wurden. In Weiterführung der 
ersten Programmphase bestand das Ziel der zweiten Phase ebenfalls in 
der Unterstützung und Ergänzung von Maßnahmen der Mitgliedstaa-
ten in der beruflichen Bildung durch Förderung von Projekten der län-
derübergreifenden Zusammenarbeit in diesem Bereich. Das Programm 
war – in der zweiten Phase - mit einem Budget von 1,15 Mrd. € aus-
gestattet. Mit ihm wurden drei allgemeine Ziele verfolgt: 
 

• Verbesserung der Fähigkeiten und Kompetenzen vor allem jun-
ger Menschen in beruflicher Erstausbildung zur Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit auf allen Ebenen. Dazu wurden insbe-
sondere ausbildungsergänzende Maßnahmen zur Erleichterung 
der beruflichen Eingliederung und Wiedereingliederung vorge-
sehen. 

 
• Verbesserung der Qualität der beruflichen Weiterbildung und 

Erleichterung des Zugangs zum lebensbegleitenden Erwerb von 
Fähigkeiten und Kompetenzen zur Steigerung und Verbesserung 
der Anpassungsfähigkeit vor allem an den technologischen und 
organisatorischen Wandel. 

 
• Förderung und Stärkung des Beitrags der Berufsbildung zum In-

novationsprozess im Hinblick auf eine Verbesserung von Wett-
bewerbsfähigkeit und Unternehmergeist sowie auf neue Be-
schäftigungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang wurde 
der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Berufsbil-
dungseinrichtungen, einschließlich Hochschulen, und Unter-
nehmen, vor allem kleinerer und mittlerer, besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet. 

 
Im Rahmen der Lissabon-Strategie wurde ein Schwergewicht auf die 
Weiterentwicklung der beruflichen Bildung gelegt. Der Europäische 

 8 



Rat von Barcelona hatte diese wichtige Rolle der beruflichen Bildung 
im März 2002 bestätigt und als Ziel festgelegt, dass die allgemeine 
und berufliche Bildung in Europa bis 2010 zu einer weltweiten Quali-
tätsreferenz werden und dass (parallel zum Bologna-Prozess in der 
Hochschulbildung) eine engere Zusammenarbeit in der Berufsbildung 
entwickelt werden sollte. Daraus resultierten vielfältige Maßnahmen. 
 
Seit dem 1. Januar 2000 können die im Ausland erworbenen berufli-
chen Kompetenzen in einem persönlichen Dokument vermerkt wer-
den, im EUROPASS-Berufsbildung, der von der EU im Rahmen ei-
ner verwandten Initiative entwickelt wurde. 
 
Im März 2002 empfahl die Kommission auf Ersuchen des Europäi-
schen Rats von Lissabon, ein gemeinsames Muster für Lebensläufe 
einzuführen. Der neue Europäische Lebenslauf unterscheidet sich 
von den meisten anderen Lebensläufen dadurch, dass er die Bedeu-
tung von nichtformalem und informellem Lernen herausstellt. 
 
Nach der „Brügge-Initiative" der Generaldirektoren für Berufsbildung 
(Oktober 2001) mit dem Ziel, Anpassungen und Verbesserungen in 
der berufliche Bildung in Europa herbeizuführen, haben die Bil-
dungsminister von 31 europäischen Ländern (Mitgliedstaaten, Bei-
trittsländer, Kandidatenländer und EWR-Länder) am 30. November 
2002 die Erklärung von Kopenhagen über eine verstärkte europäische 
Zusammenarbeit bei der beruflichen Bildung angenommen. Die Erklä-
rung fordert zu konkreten Maßnahmen zur Verbesserung von Transpa-
renz, gegenseitiger Anerkennung und Qualität in der beruflichen Bil-
dung auf. 
 
Schon 1975 hatte der Rat das CEDEFOP eingerichtet, das Europäi-
sche Zentrum für die Förderung der Berufsbildung. Dieses trägt durch 
seine akademische und technische Tätigkeit zur Förderung der Be-
rufsbildung in der EU bei und konzentriert sich dabei auf Entwick-
lungstendenzen, Studien, Analysen und Informationsaustausch. 
 
Die Europäische Stiftung für Berufsbildung (Turin) hat ihre Tätig-
keit 1995 aufgenommen. Die EU-Agentur ist in mehr als 40 Nicht-
EU-Ländern einschließlich der (z. T. ehemaligen) Kandidatenländer 
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tätig. Ihre Aufgabe besteht darin, die Partnerländer bei der Reform 
und der Modernisierung ihrer Berufsbildungssysteme zu unterstützen. 
Die Stiftung arbeitet eng mit dem CEDEFOP zusammen und leistet 
außerdem technische Unterstützung für das (ursprünglich auf die 
Hochschulzusammenarbeit mit Nicht-EU-Staaten ausgerichtete) Pro-
gramm TEMPUS. 
 
Adressaten des LEONARDO-Programms waren: 
 

• private, halbstaatliche oder staatliche Einrichtungen und Institu-
tionen, die in der Berufsbildung tätig sind. Antragsberechtigt 
waren daher u. a.: 

• (Ausbildungs-)Einrichtungen, einschließlich Hochschulen, die 
gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Ge-
pflogenheiten Maßnahmen der Berufsbildung, der beruflichen 
Weiterbildung, Aufstiegsfortbildung oder Umschulung konzipie-
ren oder durchführen, ungeachtet ihrer jeweiligen Bezeichnung 
in den Mitgliedstaaten, 

• Forschungszentren und -einrichtungen, die Erhebungen und A-
nalysen im Bereich Berufsbildung durchführen, 

• Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere, und Hand-
werksbetriebe, sowie private und öffentliche Einrichtungen, ein-
schließlich derjenigen, die im Bereich Berufsbildung tätig sind, 

• Berufsverbände, einschließlich Handelskammern usw., 
• Sozialpartner, 
• Gebietskörperschaften, 
• gemeinnützige Organisationen, ehrenamtliche Einrichtungen, 

Nichtregierungsorganisationen (NRO). 
 
Privatpersonen konnten eigenständig keine Anträge stellen. 
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2. SOKRATES 
 
Auch dieses Programm lief zum 31.12.2006 aus. Mit dem Beschluss 
Nr. 819/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates17 war das 
gemeinschaftliche Projekt am 14. März 1995 ins Leben gerufen wor-
den. Das SOKRATES-Programm war ein Aktionsprogramm zur För-
derung der transnationalen Zusammenarbeit im Bereich allgemei-
ne Bildung. Es erstreckte sich ebenfalls über zwei Phasen und war in 
der letzten Phase mit einem Gesamtbudget von 1,85 Mrd. € ausgestat-
tet. 
 
Seine allgemeine Zielsetzung war gerichtet auf: 
 

• Ausbau der europäischen Dimension der Allgemeinbildung auf 
allen Ebenen und Erleichterung eines breiten transnationalen 
Zugangs zum Bildungswesen in Europa sowie Förderung der 
Chancengleichheit in allen Bildungsbereichen; 

• Förderung einer quantitativen und qualitativen Verbesserung der 
Kenntnis der Sprachen der Europäischen Union, insbesondere 
der weniger verbreiteten und weniger häufig unterrichteten 
Sprachen, mit dem Ziel, das Verständnis zwischen den Völkern 
der Europäischen Union zu verbessern und ihre Solidarität zu 
stärken, sowie Förderung der interkulturellen Unterrichtsdimen-
sion; 

• Förderung der Zusammenarbeit und Mobilität im Bereich der 
Allgemeinbildung, insbesondere durch  
o Anregung von Austauschmaßnahmen zwischen Bildungs-

einrichtungen, 
o Förderung des offenen Unterrichts und der Fernlehre, 
o Förderung einer verbesserten Anerkennung von Abschlüs-

sen und Studienzeiten, 
o Ausbau des Informationsaustauschs und Unterstützung 

beim Abbau der diesbezüglichen Hindernisse; 
• Förderung von Innovationen bei der Entwicklung pädagogischer 

Praktiken und pädagogischen Materials, einschließlich der Ver-

                                                 
17 ABI. L 87 vom 20.4.1995, S. 10. 
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wendung neuer Technologien, sowie Prüfung von Fragen, die im 
Bildungsbereich von allgemeinem politischem Interesse sind. 

 
Das Programm umfasste acht einzelne Aktionen mit jeweils spezifi-
schen Zielrichtungen: 
 

• COMENIUS: Förderung von Schulpartnerschaften, die Aus- und 
Weiterbildung des Schulpersonals, sowie von Netzen für Schul-
partnerschaften; 

• ERASMUS: Förderung der Zusammenarbeit der Hochschulen 
auf europäischer Ebene; hauptsächlich durch Mobilitätsprojekte 
für Studierende und Dozenten, sowie des Aufbaus thematischer 
Netze; 

• GRUNDTVIG: Unterstützung europäischer Kooperationsprojek-
te und Lernpartnerschaften, sowie der Mobilität zur Fortbildung 
von Lehrkräften in der Erwachsenenbildung und der Schaffung 
von Kontakt-Netzwerken; 

• LINGUA: Förderung des Sprachenerwerbs durch die Ausbil-
dung von Lehrern und durch verschiedene Projekte, sowie durch 
die Entwicklung von Hilfsmitteln und Materialien zum Sprach-
unterricht (keine Sprachkurse); 

• MINERVA: Förderung neuer Methoden des offenen Unterrichts 
und der Fernlehre, sowie Projekte zum Einsatz von Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Bildungswe-
sen; 

• Beobachtung und Innovation: Zielt auf die Verbesserung der 
Qualität und Transparenz von Bildungssystemen, die Förderung 
des Innovationsprozesses im europäischen Bildungswesen durch 
Informations- und Erfahrungsaustausch, sowie die Durchführung 
von vergleichenden Analysen der europäischen Bildungssysteme 
und –politiken; 

• Gemeinsame Aktionen: Forderung von Maßnahmen zur Ergän-
zung und Verzahnung der einzelnen Aktionen; 

• Flankierende Maßnahmen: Verbreitung der europäischen Akti-
onsprogramme, sowie die Förderung von Programmen auf loka-
ler Ebene. 
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Zu beachten ist, dass in den verschiedenen Ebenen wiederum Unter-
programme angesiedelt waren, wie etwa die Aktion ARION als Teil 
des Vorhabens „Beobachtung und Innovation“, mit deren Hilfe Stu-
dienbesuche für bildungspolitische Entscheidungsträger ermöglicht 
wurden. 
 
Die zweite Phase des Programms begann am 1. Januar 2000 und lief 
bis zum 31. Dezember 200618. Es setzte die Förderung europäischer 
Bildungskooperation der ersten Phase fort; beteiligt waren zum 
Schluss 31 Staaten, ähnlich wie bei LEONARDO. 
 
Zugang zum Programm hatten 
 

• Schüler und Studierende sowie sonstige Lernende; 
• Personen, die von Berufs wegen direkt mit Bildungsaufgaben 

betraut sind; 
• alle Arten von Bildungseinrichtungen; 
• Personen und Gremien, die in den Mitgliedstaaten auf lokaler, 

regionaler oder nationaler Ebene für Bildungssysteme und bil-
dungspolitische Maßnahmen verantwortlich sind. 

 
Entsprechend der jeweiligen Aktion konnten also auch Einzelpersonen 
Anträge stellen. 
 
3. Aktion Jean Monnet 
 
Die Aktion Jean Monnet – die 1989 eingeführt wurde und fortgeführt 
wird - war eine europäische Initiative mit dem Ziel, Wissen über die 
europäische Integration zu vermitteln. 
 
Sie verfolgte die allgemeine Zielsetzung, Fachkenntnisse im Bereich 
"Europäische Integrationsstudien" durch die Unterstützung von neuen 
Lehr- und Forschungsaktivitäten sowie Diskussionen im Universitäts-
bereich zu stimulieren. Die Aktion stand Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern aus der ganzen Welt offen und sollte helfen, größere Auf-
merksamkeit - sowohl auf nationaler also auch internationaler Ebene – 
                                                 
18 S. Beschluss Nr. 253/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Januar 2000, ABl. L 28, S. 1. 

 13



auf die europäische Integration und auf Entwicklungen in der Europä-
ischen Union zu richten. Die Mittel dazu waren wissenschaftliche 
Ressourcen und akademische Aktivitäten in den genannten Bereichen. 
 
Die Aktion Jean Monnet zielt auf den Bereich der Geisteswissenschaf-
ten, bei denen die Entwicklung der Gemeinschaften einen immer grö-
ßeren Teil des Lehrstoffes ausmacht, zum Beispiel: 

• das Gemeinschaftsrecht; 
• die wirtschaftliche Integration Europas; 
• die politische Integration Europas; 
• die Geschichte des europäischen Einigungswerkes. 

 
Zielgruppe der Aktion Jean Monnet sind die Universitäten / Hoch-
schulen und sonstigen Lehranstalten (die von den nationalen Behörden 
als gleichwertig anerkannt werden). 
 
Bekannt ist etwa die Kofinanzierung von „Jean-Monnet-Lehrstühlen“. 
 
4. TEMPUS 
 
TEMPUS war zunächst ein Programm zur Unterstützung des sozia-
len und wirtschaftlichen Reformprozesses in den Partnerländern. 
Dazu gehörten die nichtassoziierten Länder Südosteuropas, die Neuen 
Unabhängigen Staaten und die Mittelmeerländer. Im Mittelpunkt des 
TEMPUS-Programms stand die Entwicklung des Hochschulwesens 
in diesen Ländern im Rahmen von Kooperationen zwischen Hoch-
schulen und anderen Institutionen aus den EU-Mitgliedstaaten und 
den Partnerländern.  
 
Das TEMPUS-Programm wurde im Mai 1990 vom Ministerrat der 
Europäischen Union ins Leben gerufen19, um zunächst in den Ländern 
Mittel- und Osteuropas den Reformprozess in Richtung Marktwirt-
schaft und Demokratisierung der Gesellschaft zu unterstützen. Es war 
Teil des umfassenden Hilfsprogramms PHARE. 
 
                                                 
19 Beschluss 90/233/EWG des Rates vom 7. Mai 1990, ABl. L 131 vom 
23.05.1990. 
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Durch Beschluss des Ministerrats im April 199320 wurde das Pro-
gramm um eine zweite, vierjährige Phase (TEMPUS II) – beginnend 
mit dem akademischen Jahr 1994/95 – verlängert sowie auf die Neuen 
Unabhängigen Staaten (NUS) und die Mongolei erweitert. In diesem 
Verlängerungszeitraum war die Unterstützung der EU-Beitritts-
kandidaten (PHARE-Länder) auf ihrem Weg zur Integration in die 
Europäische Union ein wichtiges Anliegen des TEMPUS-Programms. 
Mit der Teilnahme der Beitrittskandidaten aus Mittel- und Osteuropa 
an den EU-Bildungsprogrammen SOKRATES / ERASMUS und 
LEONARDO DA VINCI ab dem Jahr 1999 entfiel für diese Länder-
gruppe die Förderung in TEMPUS. 
 
Die letzte Phase des TEMPUS-Programms, TEMPUS III21, wurde im 
April 1999 durch den Ministerrat der Europäischen Union für den 
Zeitraum von 2000 bis 2006 angenommen und galt zunächst für die 
Neuen Unabhängigen Staaten, die Mongolei sowie die nichtassoziier-
ten Länder Südosteuropas. Im Juni 2002 wurde vom EU-Ministerrat 
die Erweiterung des Programms auf die Mittelmeerländer, TEM-
PUS/MEDA, beschlossen. 
 
Nationale TEMPUS-Kontaktstelle in Deutschland ist der DAAD. 
 
Das Programm wird als TEMPUS-PLUS (auch als TEMPUS IV be-
zeichnet) weitergeführt und gegenständlich auf alle Bereiche der all-
gemeinen und beruflichen Bildung erweitert. 
 
5. ERASMUS-MUNDUS 
 
Mit dem Beschluss Nr. 2317/2003/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates22 wurde ein Programm zur Verbesserung der Qualität 
der Hochschulbildung und Förderung des interkulturellen Ver-
ständnisses durch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten (ERASMUS-
                                                 
20 Beschluss 93/246/EWG des Rates vom 29. April 1993, ABl. L 112 vom 
6.5.1993, S. 34. 
21 Beschluss 1999/311/EG des Rates vom 29 April 1999 über die Verabschie-
dung der dritten Phase des europaweiten Programms zur Zusammenarbeit im 
Hochschulbereich (TEMPUS III) (2000-2006), ABl. L 120, S. 30. 
22 vom 5. Dezember 2003, ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 1. 
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MUNDUS – 2004 bis 2008) geschaffen. Zugrunde lag die Einsicht in 
die Notwendigkeit, die Attraktivität der europäischen Hochschulen für 
Studierende aus Europa und anderen Teilen der Welt zu erhöhen. Eine 
stärkere Internationalisierung der Hochschulbildung sei erforderlich, 
um den Herausforderungen des Globalisierungsprozesses zu begeg-
nen. Zu diesem Zweck sollte die Zusammenarbeit mit solchen Hoch-
schuleinrichtungen in Drittstaaten gefördert werden, die einen Ent-
wicklungsstand aufweisen, der mit dem der Hochschuleinrichtungen 
in der Gemeinschaft vergleichbar ist. 
 
Entsprechend dem allgemeinen Ziel des Programms, der Verbesse-
rung der Qualität der europäischen Hochschuldbildung, umfassen die 
spezifischen Ziele des Programms 
 

• die Förderung eines hochwertigen Bildungsangebots im Hoch-
schulbereich, mit einem ausgeprägten europäischen Zusatznut-
zen, das sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen der 
Europäischen Union attraktiv ist; 

• die Stimulierung hoch qualifizierter Hochschulabsolventen und 
Wissenschaftler aus der ganzen Welt zum Erwerb von Qualifika-
tionen und/oder Erfahrungen in der Europäischen Union sowie 
die Gewährleistung entsprechender Möglichkeiten; 

• den Ausbau einer stärker strukturierten Zusammenarbeit zwi-
schen den Hochschuleinrichtungen der Europäischen Union und 
der Drittstaaten und die Gewährleistung einer größeren, von der 
Europäischen Union ausgehenden Mobilität in den europäischen 
Studienprogrammen; 

• die Erleichterung des Zugangs zur Hochschulbildung in der Eu-
ropäischen Union und die Verbesserung ihres Profils und ihres 
Bekanntheitsgrads. 

 
Diese Ziele sollen insbesondere durch ERASMUS-MUNDUS-
Masterstudiengänge verfolgt werden, aber auch durch Partnerschaf-
ten mit Hochschuleinrichtungen in Drittstaaten. Die Kommission sieht 
– zur Integration in das ERASMUS-MUNDUS-Programm ab 2009 – 
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ein neues Mobilitätsprogramm "Erasmus Mundus External Cooperati-
on Window" vor23. 
 
Auf nationaler Ebene gibt es für dieses Programm, dessen Verlänge-
rung über 2008 hinaus vorgesehen ist, sog. Kontakt- und Informati-
onspunkte (in Deutschland der DAAD). 
 
6. E-LEARNING 
 
Die Initiative E-LEARNING24 beruht auf dem umfassenden Aktions-
plan eEUROPA, der „es Europa ermöglichen (soll), seine Stärken 
auszuspielen und die Hindernisse zu überwinden, die der Verbreitung 
digitaler Technologien noch immer entgegenstehen,...“25. Ziel war es 
zunächst, in der Europäischen Union beschleunigt eine hochwertige 
Infrastruktur zu annehmbaren Kosten aufzubauen (z. B. Ausstattung 
von Schulen mit Internet-Zugängen). Zudem erstrebte man eine Ver-
stärkung der Bildungsanstrengungen auf allen Ebenen, insbesondere 

durch die Förderung einer „digitalen Kultur“ für jedermann und die 
allgemeine Einführung angemessener Ausbildungsgänge für Lehrkräf-
te und Ausbilder, insbesondere im technologisch-pädagogischen Be-
reich. Insofern war die Initiative als Ergänzung zu den anderen Pro-
grammen im Bildungsbereich gedacht. 
 
Mit dem E-LEARNING-Programm wurde, zunächst für den Zeitraum 
2001 bis 2004, dann bis 200626, ein zusätzliches Instrument geschaf-
fen, um den IKT-Einsatz (Informations- und Kommunikationstechni- 

                                                 
23 S. Kommission – Erziehung und Bildung: ERASMUS MUNDUS, siehe unter 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/programme/back_en.html 
(Stand: 3/2007). 
24 Vgl. Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europäische Parla-
ment vom 28.März.2001, KOM(2001)172 endgültig: Aktionsplan E-LEAR-
NING, dazu Entschließung vom des Rates vom 13. Juli 2001 zum E-
LEARNING, ABl. C 34 E, S. 153. 
25 KOM(2000)330 vom 14.06.2000. 
26 Entscheidung Nr. 2318/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Dezember 2003, ABl. L 345, S. 9. 
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ken) und die Qualität der Bildungssysteme zu verbessern. Es nennt 
vier Zielsetzungen: 

• Förderung der digitalen Kompetenz des Einzelnen; 
• Ausbau der europäischen Dimension in der Bildung durch den 

IKT-Einsatz; 
• Bereitstellung von Mechanismen zur Entwicklung, zum Aus-

tausch und zum Transfer von hochwertigen Produkten, Dienst-
leistungen und Best-practice-Beispielen; 

• Verbesserung der Qualität der Lernprozesse durch den IKT-
Einsatz im Kontext innovativer Lernmethoden und Förderung 
der Selbstständigkeit des Lernenden. 

 
Einer der (in die neuen Bildungsprogramme übertragenen) Aktionsbe-
reiche widmet sich etwa der „Virtuellen Hochschule“, die im Zusam-
menhang mit dem Bologna-Prozess und den anderen Bildungspro-
grammen der EU angestrebt wurde. 
 
 
 
III. Die neue Generation von Gemeinschaftspro-
grammen im Bildungsbereich 
 
Veranlasst durch das Auslaufen wesentlicher Programme zum Ende 
des Jahres 2006, beschlossen Rat und Parlament, die Aktivitäten im 
Bildungsbereich neu zu strukturieren. Dies erfolgte durch das Akti-
onsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens27. Aus Vereinfa-
chungs- und Synergiegründen sollte ein einheitliches Programm für 
lebenslanges Lernen geschaffen werden, das die Entwicklung der Eu-
ropäischen Union zu einer fortschrittlichen Wissensgesellschaft för-
dert und sich dabei den Zielen der Lissabonstrategie verpflichtet weiß: 
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, mehr und bessere Arbeits-
plätzen und größerer sozialer Zusammenhalt. 
 
Der Ansatz besteht darin, unter dem Oberbegriff „Lebenslanges Ler-
nen“ vier sektorale Programme, ein Querschnittsprogramm und 
                                                 
27 Beschluss Nr. 1720/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. November 2006, ABl. L 327, S. 45. 

 18 



das Programm Jean Monnet mit der Laufzeit von 2007 bis 2013 zu 
vereinigen. Die Mittelausstattung beträgt für die gesamte Laufzeit 
6,97 Mrd. €. 
 
Die sektoralen Einzelprogramme sind: 
 

• das Programm COMENIUS, das ausgerichtet ist auf die Lehr- 
und Lernbedürfnisse aller Beteiligten der Vorschul- und Schul-
bildung bis zum Ende des Sekundarbereichs II sowie auf die 
Einrichtungen und Organisationen, die entsprechende Bildungs-
gänge anbieten; 

• das Programm ERASMUS, das ausgerichtet ist auf die Lehr- 
und Lernbedürfnisse aller Beteiligten der formalen Hochschul-
bildung und der beruflichen Bildung der Tertiärstufe - unabhän-
gig von der Länge des Bildungsgangs oder ihrer Qualifikation 
und einschließlich Promotionsstudien - sowie auf die Einrich-
tungen und Organisationen, die entsprechende allgemeine oder 
berufliche Bildungsgänge anbieten oder fördern; 

• das Programm LEONARDO DA VINCI, das ausgerichtet ist auf 
die Lehr- und Lernbedürfnisse aller Beteiligten der beruflichen 
Bildung - ausgenommen die berufliche Bildung der Tertiärstufe 
- sowie auf die Einrichtungen und Organisationen, die entspre-
chende Bildungsgänge anbieten oder fördern; 

• das Programm GRUNDTVIG, das ausgerichtet ist auf die Lehr- 
und Lernbedürfnisse aller Beteiligten der Erwachsenenbildung 
jeglicher Art sowie auf die Einrichtungen und Organisationen, 
die entsprechende Bildungsgänge anbieten oder fördern. 

 
Das Querschnittsprogramm (transversales Programm) umfasst die 
folgenden vier Schwerpunktaktivitäten: 
 

• politische Zusammenarbeit und Innovation in Bezug auf lebens-
langes Lernen; 

• Förderung des Sprachenlernens; 
• Entwicklung von innovativen, IKT-gestützten Inhalten, Diens-

ten, pädagogischen Ansätzen und Verfahren für das lebenslange 
Lernen; 
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• Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse von im Rahmen des 
Programms und der entsprechenden Vorgängerprogramme ge-
förderten Maßnahmen sowie Austausch vorbildlicher Verfahren. 

 
Mit dem Programm Jean Monnet werden – in Anknüpfung an das bis-
herige Programm - Einrichtungen und Aktivitäten im Bereich der eu-
ropäischen Integration gefördert. Das Programm umfasst die folgen-
den drei Schwerpunktaktivitäten: 
 

• die Aktion Jean Monnet; 
• Betriebskostenzuschüsse zur Unterstützung bestimmter Einrich-

tungen, die sich mit Fragen der europäischen Integration befas-
sen; 

• Betriebskostenzuschüsse zur Unterstützung anderer europäischer 
Einrichtungen und Vereinigungen im Bereich der allgemeinen 
und beruflichen Bildung. 

 
Außer der formalen Zusammenfassung verschiedener Programme fin-
den sich Neuerungen etwa darin, dass die berufliche Bildung der Ter-
tiärstufe – z. B. Praktika von Studierenden - nunmehr dem Programm 
ERASMUS zugeordnet wird (bisher LEONARDO). Ferner haben 
nunmehr generell auch Einzelpersonen Zugang zu den Programmen. 
Das Verwaltungsverfahren wurde vereinfacht. Die Bezeichnung 
SOKRATES als „Dach“ für weitere Programme findet sich jetzt nicht 
mehr. 
 
1. Das Programm COMENIUS 
 
Wie schon unter SOKRATES, richtet sich das Programm COMENI-
US an Schulen aller Schulstufen und Schulformen innerhalb der EU 
und dient in erster Linie der Förderung der Mobilität von Schülern 
und Lehrern. U. a. haben auch Hochschulen Zugang zum Programm; 
Voraussetzung ist aber, dass sie sich mit ihren Projekten in die Ziel-
vorgaben des Programms einordnen, d. h. gefördert werden solche 
Projekte, die auf die Bedürfnisse des Lehrens und Lernens an allge-
meinbildenden Schulen ausgerichtet sind und die allgemeinen Ziele  
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des Programms verfolgen, nämlich: 
 

• Entwicklung von Kenntnis und Verständnis der Vielfalt der 
europäischen Kulturen und Sprachen und von deren Wert bei 
jungen Menschen und Bildungspersonal; 

• Unterstützung junger Menschen beim Erwerb der lebensnot-
wendigen Fähigkeiten und Kompetenzen für ihre persönliche 
Entfaltung, künftige Beschäftigungschancen und eine aktive 
europäische Bürgerschaft. 

 
Es werden hierfür in erster Linie solche Einrichtungen in Betracht 
kommen, deren Forschungsgegenstand die Schulbildung bis zur Se-
kundarstufe II ist. 
 
2. Das Programm ERASMUS 
 
Auch dieses Programm gehörte vordem zu den SOKRATES-
Aktionen. Seine allgemeine Zielrichtung bleibt aufrecht erhalten. Der 
Adressatenkreis umfasst Einzelpersonen und Institutionen, nämlich im 
Einzelnen: 
 

• Studierende und in beruflicher Bildung befindliche Personen, die 
einen allgemeinen oder beruflichen Bildungsgang der Tertiärstu-
fe absolvieren; 

• Hochschulen gemäß den Angaben der Mitgliedstaaten; 
• Lehrkräfte, Ausbilder und sonstiges Personal dieser Hochschu-

len; 
• Vereinigungen und Vertreter der an der Hochschulbildung betei-

ligten Akteure einschließlich relevanter Vereinigungen von Stu-
dierenden, Hochschulen und Lehrkräften/Ausbildern; 

• Unternehmen, Sozialpartner und andere Vertreter des Arbeitsle-
bens; 

• öffentliche und private Stellen, einschließlich gemeinnütziger 
Einrichtungen und nichtstaatlicher Organisationen, die auf loka-
ler, regionaler und nationaler Ebene für die Organisation und das 
Angebot von allgemeiner bzw. beruflicher Bildung zuständig 
sind; 
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• mit Aspekten des lebenslangen Lernens befasste Forschungs-
zentren und -einrichtungen; 

• Anbieter von Beratungs- und Informationsdiensten zu Aspekten 
des lebenslangen Lernens. 

 
Trotz der vielfältigen anderweitigen Zugangsberechtigungen handelt 
es sich beim Programm ERASMUS um das auf die Hochschulen zu-
geschnittene Programm, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Als Teil-
nehmer kommen zunächst die Studierenden in Frage, und zwar auch, 
soweit es um Unternehmenspraktika geht (bisher dem Programm LE-
ONARDO zugeordnet), ferner die Hochschulen bzw. deren Fachbe-
reiche selbst. Hochschulen müssen zwei Bedingungen erfüllen: Ers-
tens müssen sie von ihren nationalen Behörden als ERASMUS-
förderfähig anerkannt sein, und zweitens muss ihnen die Europäische 
Kommission eine ERASMUS-Hochschulcharta (ERASMUS Univer-
sity Charter - EUC) erteilt haben. Diese Charta ist ein von der Kom-
mission unterzeichnetes Dokument, in dem die für sämtliche ERAS-
MUS-Aktivitäten geltenden Grundsätze niedergelegt sind, nach denen 
sich die Hochschule zu richten hat. Nachdem eine Hochschule eine 
solche Charta erhalten hat, ist sie berechtigt, bei der Kommission zent-
ral verwaltete ERASMUS-Mittel sowie bei ihrer nationalen Agentur 
dezentral verwaltete Mittel zur Mobilitätsförderung zu beantragen. 
Die ERASMUS-Hochschulcharta hat zum akademischen Jahr 
2003/2004 die bisherigen „Hochschulverträge“ ersetzt. Anträge auf 
Erteilung einer ERASMUS-Hochschulcharta können einmal jährlich 
gestellt werden. 
 
Schließlich kommt das Lehr- und sonstige Hochschulpersonal für 
die Antragstellung in Frage. Entsprechende Projekte sind individueller 
Art und sind demgemäß individuell einzureichen. 
 
Alle Projekte sind auf die allgemeinen Ziele des Programms auszu-
richten: 
 

• Unterstützung der Verwirklichung eines Europäischen Hoch-
schulraums; 

• Stärkung des Beitrags der Hochschulbildung und der fortge-
schrittenen beruflichen Bildung zum Innovationsprozess. 
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Im Einzelnen werden die folgenden Ziele genannt: 
 

• Verbesserung der Qualität und Ausweitung des Umfangs der eu-
ropaweiten Mobilität von Studierenden und Lehrkräften, so dass 
bis 2012 mindestens 3 Millionen Personen an der studentischen 
Mobilität im Rahmen des Programms Erasmus und seiner Vor-
gängerprogramme teilgenommen haben; 

• Verbesserung der Qualität und Ausweitung des Umfangs der 
multilateralen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen in Euro-
pa; 

• Verbesserung der Transparenz und Kompatibilität von in Europa 
erworbenen Hochschulabschlüssen und Qualifikationen der fort-
geschrittenen beruflichen Bildung; 

• Verbesserung der Qualität und Ausweitung des Umfangs der 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen; 

• Förderung der Entwicklung innovativer Verfahren in der allge-
meinen und beruflichen Bildung der Tertiärstufe sowie der Ü-
bertragung dieser Verfahren, auch von einem Teilnehmerland 
auf andere; 

• Förderung der Entwicklung von innovativen IKT-gestützten In-
halten, Diensten, pädagogischen Ansätzen und Verfahren für das 
lebenslange Lernen. 

 
Die Maßnahmen fördern insbesondere: 
 

• Mobilität von Einzelpersonen, also insbesondere von Studieren-
den, Lehr- und sonstigem Hochschulpersonal, ferner auch Mobi-
lität bei ERASMUS-Intensivprogrammen auf multilateraler Ba-
sis; 

• multilaterale Projekte, die sich unter anderem auf Innovationen, 
Experimente und den Austausch vorbildlicher Verfahren in den 
durch die spezifischen und operativen Ziele vorgegebenen Be-
reichen konzentrieren; 

• multilaterale Netze, die von Zusammenschlüssen von Hochschu-
len koordiniert werden, sich mit einem bestimmten Fachgebiet 
oder einem interdisziplinären Thema befassen („thematische E-
rasmus-Netze“) und die das Ziel verfolgen, neue Lernkonzepte 
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und -kompetenzen zu entwickeln, wobei solchen Netzen auch 
Vertreter anderer öffentlicher Stellen sowie von Unternehmen 
und Vereinigungen angehören können; 

• weitere Initiativen („flankierende Maßnahmen“) zur Förderung 
der Ziele des Programms. 

 
Die Aktivitäten beziehen sich hauptsächlich auf: 
 

• Studenten-/Dozentenaustausch, 
• Curriculum-Entwicklung, 
• internationale Intensivprogramme, 
• thematische Netzwerke, 
• Sprachkurse, 
• ECTS (Übertragung von Leistungspunkten in der Hochschul-

ausbildung). 
 
3. Das Programm LEONARDO DA VINCI 
 
Das Programm deckt den Bereich der beruflichen Bildung ab. Die 
Anknüpfung an die frühere Ausgestaltung des Programms bleibt prin-
zipiell – bei einigen Änderungen im Einzelnen - erhalten. 
 
Zugang haben: 
 

• Personen, die an beruflichen Bildungsgängen jeglicher Art mit 
Ausnahme von Bildungsgängen der Tertiärstufe teilnehmen; 

• Arbeitsmarktteilnehmer; 
• Einrichtungen oder Organisationen, die Lernangebote in den 

vom Programm abgedeckten Bereichen bereitstellen; 
• Lehrkräfte, Ausbilder und sonstiges Personal dieser Einrichtun-

gen oder Organisationen; 
• Vereinigungen und Vertreter der an der beruflichen Bildung be-

teiligten Akteure einschließlich Vereinigungen von in berufli-
cher Bildung befindlichen Personen, von Eltern und von Lehr-
kräften; 
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• Unternehmen, Sozialpartner und andere Vertreter des Arbeitsle-
bens einschließlich Handelskammern und anderen Berufsver-
bänden; 

• Anbieter von Beratungs- und Informationsdiensten zu Aspekten 
des lebenslangen Lernens; 

• Personen und Stellen, die auf lokaler, regionaler und nationaler 
Ebene für Systeme und politische Strategien zu Aspekten der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung zuständig sind; 

• mit Aspekten des lebenslangen Lernens befasste Forschungs-
zentren und -einrichtungen; 

• Hochschulen; 
• gemeinnützige Organisationen, ehrenamtlich tätige Einrichtun-

gen und nichtstaatliche Organisationen. 
 
Hochschulen sind auch hier in vielfältiger Weise betroffen: Zunächst 
können die Teilnehmer an beruflichen Bildungsmaßnahmen z. B. an 
den Hochschulen selbst individuell Anträge stellen, wobei hier wohl 
meist Austauschvorhaben in Frage kommen, ebenso wie bei den Aus-
bildern und den für die Berufsausbildung Verantwortlichen sowie dem 
sonstigen Personal. Daneben kommen die Hochschulen als ausbilden-
de Organisationen in Frage, vor allem aber in ihrer Eigenschaft als 
Träger von Forschung und Lehre auf diesem Gebiet. 
 
Die Projekte müssen den Zielen des Programms entsprechen. Generell 
ist das Programm ausgerichtet an den Zielen: 
 

• Unterstützung der Teilnehmer von Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen beim Erwerb und beim Einsatz von Wissen, Fähig-
keiten und Qualifikationen zur Förderung ihrer persönlichen 
Entwicklung, ihrer Beschäftigungsfähigkeit und ihrer Teilnahme 
am europäischen Arbeitsmarkt; 

• Unterstützung von qualitativen Verbesserungen und von Innova-
tion in Bezug auf die Systeme, Einrichtungen und Verfahren der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung; 

• Erhöhung der Attraktivität von beruflicher Aus- und Weiterbil-
dung und Mobilität für Arbeitgeber und Einzelpersonen sowie 
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Erleichterung der Mobilität von in beruflicher Bildung befindli-
chen Personen. 

 
Dem entsprechen die operativen Ziele: 
 

• Verbesserung der Qualität und Ausweitung des Umfangs der eu-
ropaweiten Mobilität von Personen, die eine berufliche Erstaus-
bildung oder Weiterbildung absolvieren, so dass bis zum Ende 
der Laufzeit des Programms für lebenslanges Lernen die Zahl 
der Praxis-Aufenthalte in Unternehmen auf mindestens 80 000 
pro Jahr ansteigt; 

• Verbesserung der Qualität und Ausweitung des Umfangs der 
Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen oder Organisationen, 
die Lernangebote bereitstellen, Unternehmen, Sozialpartnern 
und anderen relevanten Stellen in Europa; 

• Förderung der Entwicklung innovativer Verfahren im Bereich 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung mit Ausnahme der Ter-
tiärstufe sowie der Übertragung dieser Verfahren, auch von ei-
nem Teilnehmerland auf andere; 

• Verbesserung der Transparenz und der Anerkennung von Quali-
fikationen und Kompetenzen, einschließlich derjenigen, die im 
Rahmen des nichtformalen oder informellen Lernens erworben 
wurden; 

• Förderung des Erlernens moderner Fremdsprachen; 
• Förderung der Entwicklung von innovativen, IKT-gestützten In-

halten, Diensten, pädagogischen Ansätzen und Verfahren für das 
lebenslange Lernen. 

 
Im Rahmen des Programms werden folgende Maßnahmen gefördert: 
 

• Mobilität von Einzelpersonen, einschließlich vorbereitender 
Maßnahmen wie Sprachvorbereitung; 

• Partnerschaften zu gemeinsamen Themen; 
• multilaterale Projekte, insbesondere Projekte, die auf die Ver-

besserung der Berufsbildungssysteme abzielen und sich auf den 
Transfer von Innovationen konzentrieren, 
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• multilaterale Projekte, die darauf abzielen, die Berufsbildungs-
systeme insbesondere durch die Entwicklung von Innovationen 
und vorbildlichen Verfahren zu verbessern; 

• aus Experten und Organisationen bestehende thematische Netze  
• weitere Initiativen („flankierende Maßnahmen“) zur Förderung 

der Ziele des Programms. 
 

Die Aktivitäten umfassen also insbesondere die Bereiche: 
 

• Transnationale Mobilität von Personen im Bereich der berufli-
chen Erstausbildung; 

• Innovations- und Qualitätssteigerung in der Berufsbildung auf 
der Basis von Partnerschaften (bisher sog. Pilotprojekte); Ver-
wendung von Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) im Bildungswesen; 

• Sprachkompetenz; 
• transnationale Netze 
• im Zusammenhang mit den flankierenden Maßnahmen: Daten-

vergleich, Untersuchungen und Analysen, Beobachtung und 
Verbreitung bewährter Praxis. 

 
4. Das Programm GRUNDTVIG 
 
Das Programm ist auf die Lehr- und Lernbedürfnisse in der Erwach-
senenbildung ausgerichtet, soweit sie nicht den anderen Programmen 
zuzuordnen ist. 
 
Das Programm verfolgt folgende Ziele: 

• Bewältigung der durch die Alterung der Bevölkerung in Europa 
entstehenden Herausforderungen für die Bildung; 

• Bereitstellung von alternativen Möglichkeiten für Erwachsene, 
ihr Wissen und ihre Kompetenzen auszubauen. 

 
Im Rahmen von GRUNDTVIG können folgende Aktionen gefördert 
werden: 

• Mobilität von Einzelpersonen; 
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• „GRUNDTVIG-Lernpartnerschaften" zu Themen, die für die be-
teiligten Organisationen von gemeinsamem Interesse sind; 

• multilaterale Projekte, die darauf abzielen, die Erwachsenenbil-
dungssysteme durch die Entwicklung und den Transfer von In-
novationen und vorbildlichen Verfahren zu verbessern; 

• thematische Netze („Grundtvig-Netze"); 
• flankierende Maßnahmen. 

 
In diesem Programm sind u. a. Hochschulen zugangsberechtigt. Auch 
hier dürften solche Einrichtungen angesprochen sein, die sich in erster 
Linie forschend mit der Erwachsenenbildung beschäftigen. 
 
5. Das transversale Programm 
 
Im Rahmen der o. b. Schwerpunktaktivitäten bezieht sich das Quer-
schnitts- oder transversale Programm auf Bereiche, die eher einen ü-
bergreifenden oder politikbildenden Charakter haben. Die Struktur 
ähnelt derjenigen der sektoralen Programme. 
 
Die spezifischen Ziele sind: 
 

• Förderung der europäischen Zusammenarbeit in Bereichen, die 
mindestens zwei sektorale Programme betreffen; 

• Förderung der Konvergenz der Systeme der allgemeinen und be-
ruflichen Bildung der Mitgliedstaaten. 

 
Dabei können folgende Aktionen unterstützt werden: 
 

• Mobilität von Einzelpersonen, einschließlich Studienbesuchen 
von Experten und Beamten, die von nationalen, regionalen und 
lokalen Behörden benannt werden, von Leitern von Bildungs- 
und Berufsbildungseinrichtungen und Beratungsdiensten sowie 
von Vertretern der Sozialpartner; 

• multilaterale Projekte, die die Erprobung von auf Gemein-
schaftsebene konzipierten Vorschlägen für politische Strategien 
sowie entsprechende Vorarbeiten zum Gegenstand haben; 

• multilaterale Kooperationsnetze, in denen Experten und/oder 
Einrichtungen gemeinsam an politischen Fragen arbeiten; 

 28 



• Beobachtung und Analyse der Politik und der Systeme im Be-
reich des lebenslangen Lernens; 

• Maßnahmen zur Förderung der Transparenz und der Anerken-
nung von Qualifikationen und Kompetenzen (auch solcher, die 
im Rahmen des nichtformalen oder informellen Lernens erwor-
ben wurden); 

• flankierende Maßnahmen. 
 

6. Das Programm Jean Monnet 
 
Dieses Programm verfolgt mit den o. g. Schwerpunktaktivitäten die 
folgenden Ziele: 

• Anregen von Lehrangeboten, Forschungsvorhaben und Studien 
in Bezug auf die europäische Integration; 

• Unterstützung des Bestehens eines angemessenen Spektrums 
von Einrichtungen und Vereinigungen, die sich mit Fragen der 
europäischen Integration und der europäischen Perspektive in 
der allgemeinen und beruflichen Bildung befassen. 

 
Als Maßnahmen werden gefördert: 

• unilaterale und nationale Projekte, insbesondere  
o Jean-Monnet-Lehrstühle, -Forschungszentren und –Lehr-

module; 
o Vereinigungen von Professoren, anderen Hochschullehrern 

und Forschern, die sich auf die europäische Integration 
spezialisiert haben; 

o Förderung junger Forscher, die sich auf die europäische In-
tegration spezialisieren; 

o Informations- und Forschungsaktivitäten in Bezug auf die 
Gemeinschaft zur Förderung von Diskussion, Reflexion 
und Wissen über den europäischen Integrationsprozess; 

• multilaterale Projekte und Netze, wobei dies die Unterstützung 
für den Aufbau von multilateralen Forschungsgruppen im Be-
reich der europäischen Integration umfassen kann. 

 
Darüber hinaus wird für bestimmte exponierte Einrichtungen die  
Übernahme von Teilen der Betriebskosten sowie von Verwaltungs-
kosten vorgesehen. 
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IV. Spezifische Profile der jeweiligen Programme 
 
Die Kommission macht auf einige Anforderungen aufmerksam28, die 
bei allen Projekten berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus gel-
ten für die Mobilitätsprogramme die Empfehlungen der Europäischen 
Mobilitätscharta29. Für jede Aktivität im Rahmen der Einzelprogram-
me gelten z. T. zahlreiche weitere Anforderungen. 
 
Für alle Teilprogramme gilt: 

• Die nationalen Behörden können für Mobilitätsaktionen und 
Partnerschaften bestimmte Prioritäten festlegen, beispielsweise 
Themen, Zielländer usw. Diese Prioritäten werden entweder in 
spezifischen nationalen Aufforderungen oder im Rahmen der In-
formationstätigkeit der nationalen Agenturen bekannt gemacht. 

• Alle Institutionen und Einrichtungen, die Mobilitätsaktivitäten 
durchführen, sollten die Grundsätze der Europäischen Charta für 
Mobilität beachten.  

• Sämtliche multilateralen Projekte sollten einen klar strukturier-
ten Plan für die Verbreitung und Nutzung von Produkten und 
Ergebnissen umfassen. 

• Bei der Vergabe von Finanzhilfen für Netze wird Bereichen 
Vorrang eingeräumt, in denen es bislang keine Netze gibt. 

 
In Frage kommende Projekte der Hochschulen werden sich vorrangig 
den Programmen ERASMUS oder LEONARDO zuordnen lassen. 
Daher ist auf die Besonderheiten dieser Programme hinzuweisen. 
 

                                                 
28 S. Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur, Programm 
für Lebenslanges Lernen, Teil I – Prioritäten für die allgemeine Aufforderung 
zur Einreichung von Vorschlägen 2007 (EAC/61/2006), im Internet unter 
http://eu.daad.de/imperia/md/content/eu/lllp/llp_aufruf_part1.pdf. 
29 Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur transnationalen Mobilität innerhalb der Gemeinschaft zu Bildungs- und 
Ausbildungszwecken - Europäische Qualitätscharta für Mobilität [KOM(2005) 
450 endgültig - nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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1. ERASMUS 
 
Hier ist der hochschulische Bereich hauptsächlich betroffen. Im Ein-
zelnen sind einige Besonderheiten zu beachten. 
 

• Beteiligung der Hochschulen: 
Zugangsberechtigt zum Programm sind insbesondere auch 
Hochschulen. Diese bedürfen vor Einreichung eines Projektan-
trags einer sog. „Europäischen HochschulCharta“ (EUC – Euro-
pean Universitiy Charter). Die Universitätscharta definiert die 
grundlegenden Prinzipien der Aktivitäten in Erasmus, die jede 
Hochschule berücksichtigen muss. Zu Beginn des Programms 
für lebenslanges Lernen müssen sich alle Hochschulen bei der 
Kommission um eine Charta bewerben. 

 
• Mobilitätsprogramme: 

Gefördert wird die Mobilität von Studierenden, einschließlich 
Praxisaufenthalten von Studierenden in Unternehmen (früher 
LEONARDO), und Lehrkräften und anderem Hochschulperso-
nal. Die Mobilität von Studierenden und Lehrkräften spielt eine 
Schlüsselrolle für den Aufbau des Europäischen Hochschul-
raums. Daher entfällt ein erheblicher Teil der Mittel auf diesen 
Bereich. 

 
• Intensivprogramme (IP): 

Es werden Projekte gefördert, die 
o auf neue Bedürfnisse und Herausforderungen abgestimmt 

sind, die auf europäischer Ebene entstehen, 
o stark fächerübergreifend ausgerichtet sind, 
o Teil integrierter Studiengänge sind, die zu anerkannten 

doppelten oder gemeinsamen Abschlüssen führen. 
 

• Multilaterale Projekte: 
Bestimmte Zielrichtungen haben Vorrang in den Bereichen 
o Projekte zur Lehrplanentwicklung (CD), 
o Projekte zur Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und 

Unternehmen, 
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o Projekte zur Unterstützung des Modernisierungspro-
gramms für Hochschulen, 

o Projekte zum Thema „virtuelle Hochschulen“, 
o Thematische Netze, 
o Flankierende Maßnahmen, mit denen Kommunikationsak-

tivitäten und Verbreitungs- und Nutzungsmaßnahmen so-
wie die thematische Begleitung von Projekten im Rahmen 
des Programms unterstützt werden. 

 
2. LEONARDO DA VINCI 
 
Zugang haben u. a. alle an der beruflichen Bildung beteiligten Träger, 
aber auch Hochschulen, soweit sie im Bereich der beruflichen Bildung 
z. B. forschend tätig sind. Insoweit ist die Beantragung einer Europäi-
schen Hochschulcharta nicht erforderlich. 
 
Es sind bestimmte Prioritäten vorgesehen. Besonderer Stellenwert 
wird Projekten beigemessen, die die Beteiligung von kleineren Ein-
richtungen, insbesondere KMU, am Programm Leonardo da Vinci er-
leichtern. Der beruflich ausgerichtete Erwerb von Fremdsprachen so-
wie das Integrierte Lernen von Inhalten und Sprache ist eine übergrei-
fende Priorität für alle Leonardo Projekte. Nationale Schwerpunkte 
bilden überdies: 

• Integration von Menschen mit Migrationshintergrund; 
• Demographischer Wandel. 

 
Die Kommission setzt folgende Schwerpunkte: 

• Mobilität: 
Besonders: 
o Berufliche Bildung im Ausland bzw. Praxisaufenthalte in 

Unternehmen; 
o Mobilität von Fachleuten der beruflichen Aus- und Weiter-

bildung; 
o Die Projekte müssen – wo angebracht - die folgenden Ele-

mente umfassen: 
 sprachliche und kulturelle Vorbereitung, 
 Ziele, Inhalte und Dauer des Auslandsaufenthalts, 
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 pädagogische Organisation und Betreuung durch Tu-
toren und Mentoren, 
 Validierung der neu erworbenen Kompetenzen. 

 
• Multilaterale Projekte für die Entwicklung und den Transfer 

von Innovationen (früher: Pilotprojekte): mit den Prioritäten 
o Priorität 1: Qualität der Systeme und Verfahren in der Be-

rufsbildung; 
o Priorität 2: Lehrkräfte und Ausbilder in der Berufsbildung; 
o Priorität 3: innovative E-Learning-Inhalte; 
o Priorität 4: Europäisches Leistungspunktesystem für die Be-

rufsbildung (European Credit Transfer System VET – EC-
VET; 

o Priorität 5: Validierung des nichtformalen und des infor-
mellen Lernens); 

 
• Netzwerke: 

Hier gelten die gleichen Prioritäten wie für die Multilateralen 
Projekte zur Entwicklung und zum Transfer von Innovationen. 

 
• Flankierende Maßnahmen: 

wie bei ERASMUS. 
 
3. Transversales Programm 
 
Eine Beteiligung in bestimmten Schwerpunktaktivitäten ist nicht aus-
geschlossen. Auch dafür gelten Besonderheiten. 
 

• Schwerpunktaktivität 1: Politische Zusammenarbeit und In-
novation: 

o Mobilität (Studienbesuche): ausgerichtet auf die politi-
schen Prioritäten im Bereich der allgemeinen und berufli-
chen Bildung; 

o Entwicklung von Statistiken und Indikatoren, Studien und 
vergleichende Untersuchungen, Unterstützung der Politik-
entwicklung, wobei bestimmte Themen im Vordergrund 
stehen: 
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 Thema 1: Förderung von Spitzenleistungen, Effizienz 
und Gerechtigkeit in der Hochschulbildung: Zugang 
von Studierenden und Verhinderung der Abwande-
rung; 
 Thema 2: Weiterentwicklung des Erwachsenenbil-

dungsangebots: Erkennung, Bewertung und Förde-
rung der Qualität von Organisation, Management und 
Finanzierung; 
 Thema 3: Behebung von Schwächen in der Vor-

schulpädagogik und der Pflichtschulbildung in Bezug 
auf den Erwerb von Schlüsselkompetenzen; 
 Thema 4: Förderung der Attraktivität und der Quali-

tät der beruflichen Aus- und Weiterbildung: Steue-
rung der Berufsbildungssysteme und Gewinnung ein-
gehender Kenntnisse über die Verbindungen zwi-
schen Berufsbildung, Hochschulbildung und Arbeits-
leben. 

 
• Schwerpunktaktivität 2: Sprachen: 

Ergänzung der sektoralen Programme, indem die Förderung auf 
solche Fragen des Sprachunterrichts und des Sprachenlernens 
ausgerichtet ist, die mindestens zwei der Zielbereiche der Ein-
zelprogramme betreffen. Dabei werden Organisationen berück-
sichtigt, die sich direkt oder indirekt mit der Vermittlung bzw. 
dem Erlernen von Fremdsprachen und/oder der Förderung der 
Sprachenvielfalt befassen. 

 
• Schwerpunktaktivität 3: IKT: 

Die Schwerpunktaktivität „IKT“ ergänzt die sektoralen Pro-
gramme, indem sie auf solche Fragen der Vermittlung und des 
Erwerbs von IKT-Kompetenzen ausgerichtet ist, die mindestens 
zwei der Zielbereiche der Einzelprogramme betreffen. Im Zent-
rum der Schwerpunktaktivität „IKT“ steht das Potenzial der IKT 
als Katalysator für gesellschaftliche und pädagogische Innovati-
onen und Veränderungen. Dabei geht es nicht um Technologie, 
sondern darum, wie das Lernen durch IKT verbessert werden 
kann. Gefördert werden: 
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o Multilaterale Projekte und 
o Netze. 

 
• Schwerpunktaktivität 4: Verbreitung und Nutzung von Er-

gebnissen: 
Gefördert werden multilaterale Projekte zu den Themen: 

o Entwicklung einer geeigneten Infrastruktur (Analyse, Me-
chanismen, Verfahren und praktische Instrumente), um die 
Nutzung von Ergebnissen zu erleichtern; 

o Querschnittsmaßnahmen auf europäischer Ebene (nach 
Branche, Thema oder Benutzergruppe); 

o Förderung von Maßnahmen zur Nutzung von Ergebnissen 
innerhalb bestehender regionaler/europäischer/sektoraler 
Netze, insbesondere mit dem Ziel, einen positiven Kreis-
lauf zwischen Strategieentwicklung und Praxis in Gang zu 
setzen, um die Methode der offenen Koordinierung im 
Rahmen der Lissabon-Agenda zu unterstützen. 

 
V. Verfahren 
 
Für die Verwaltung des Programms „Lebenslanges Lernen“ wird die 
Europäische Kommission bei dezentralisierten Aktionen von den nati-
onalen Agenturen (NA) und bei zentralisierten Aktionen von der Exe-
kutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ (EA) unterstützt. 
 
Für die dezentralisierten Aktionen wurden in Deutschland folgende 
NA benannt: 
 

• für COMENIUS: PAD (Pädagogischer Austauschdienst); 
• für LEONARDO: BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung), 
• für ERASMUS: DAAD (Deutscher Akademischer Austausch-

dienst); 
• für GRUNDTVIG: BIBB. 
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Es gelten die folgenden Verfahrensgrundsätze30: 
 Nationale Agentur, 

Verfahren 1 – NA1 
Nationale Agentur, 
Verfahren 2 – 
NA2 

Kommissionsverfahren 
- KOM 

Anwendbar auf 
(Art des Projekts) 

- transnationale Mo-
bilität; 
- Bilaterale und mul-
tilaterale Partner-
schaften 

Leonardo da Vinci – 
Multilaterale 
Projekte für Innova-
tionstransfer 

- Multilaterale Projekte 
und Netzwerke; 
- Beobachtung und 
Analyse; 
- Betriebskostenbeihil-
fe; 
- Unilaterale und nati-
onale Projekte (Quer-
schnittsprogramm u. 
Jean Monnet); 
- Begleitmaßnahmen 

Zuständigkeit Für die antragstel-
lende Einrichtung 
oder Einzelperson 
zuständige nationale 
Agentur 

Für den Koordinator 
des Antrags 
zuständige nationale 
Agentur 

Exekutivagentur „Bil-
dung, Audiovisuelles 
und Kultur“ 

Wichtigste Verfah-
rensschritte 

- Bewertung der 
Vorschläge nach 
formalen (Zulässig-
keits- und Aus-
schluss-) und quali-
tativen Kriterien 
(Auswahl- und Ge-
währungskriterien) 
durch die nationalen 
Agenturen; 
- Genehmigung der 
Auswahlliste durch 
die nationalen Agen-
turen; 
- Gewährung von 
Finanzhilfen für die 
ausgewählten Emp-
fänger durch die na-
tionalen Agenturen 

- Bewertung der Vor-
schläge nach forma-
len (Zulässigkeits- 
und Ausschluss-) und 
qualitativen Kriterien 
(Auswahl- und Ge-
währungskriterien) 
durch die nationalen 
Agenturen; 
- Vorlage einer Kurz-
liste von zur Annah-
me vorgeschlagenen 
Anträgen bei der 
Kommission; 
- Genehmigung der 
Auswahlliste durch 
die Kommission; 
- Gewährung von Fi-
nanzhilfen für die 
ausgewählten Projek-
te durch die nationa-
len Agenturen 

- Bewertung der Vor-
schläge nach formalen 
(Zulässigkeits- und 
Ausschluss-) und qua-
litativen Kriterien 
(Auswahl- und Ge-
währungskriterien) 
durch die Exekutiv-
agentur; 
- Genehmigung der 
Auswahlliste durch die 
Exekutivagentur „Bil-
dung, Audiovisuelles 
und Kultur“; 
- Gewährung von Fi-
nanzhilfen für die aus-
gewählten Projekte 
durch die Exekutiv-
agentur „Bildung, Au-
diovisuelles 
und Kultur“ 

 

                                                 
30 Quelle: Kommission 2006, Programm für Lebenslanges Lernen, Allgemeine 
Ausschreibung 2007 (EAC/61/2006) Teil II: Administrative und finanzielle In-
formationen. 
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1. Förderfähige Einrichtungen/Organisationen/Empfänger 
 
Anträge sind je nach Art der Aktion entweder von juristischen Perso-
nen oder natürlichen Personen einzureichen. Für öffentliche Einrich-
tungen gelten hinsichtlich der Nachweise der Eignung usw. gewisse 
Vergünstigungen. Als öffentliche Einrichtungen gelten alle von den 
Mitgliedstaaten (teilnehmende Länder) benannten Schulen und Hoch-
schulen und alle Einrichtungen und Organisationen mit Bildungsan-
geboten, die in den letzten zwei Jahren mehr als 50 % ihrer Jahresein-
nahmen aus staatlichen Quellen bezogen haben oder von öffentlichen 
Einrichtungen oder ihren Vertretern kontrolliert werden. Diese Ein-
richtungen müssen eine ehrenwörtliche Erklärung darüber abgeben, 
dass sie der obigen Definition einer öffentlichen Einrichtung entspre-
chen. Die Kommission und die Agenturen behalten sich das Recht 
vor, Dokumente zu verlangen, die die Richtigkeit dieser Erklärung 
beweisen. Darüber hinaus gilt für das Erasmus Programm dass Hoch-
schulen eine ERASMUS-Hochschulcharta (EHC oder englisch 
EUC) benötigen. Für die Teilnahme an Unternehmenspraktika müssen 
die Hochschulen über eine erweiterte Erasmus-Hochschulcharta ver-
fügen (Angaben über Praktikavorbereitung, Qualitätssicherung, Aner-
kennung). Wesentlicher Bestandteil der EHC ist das ERASMUS poli-
cy statement (EPS), mit Aussagen zu folgenden Punkten: 
 
- Strategie, Ziele und Prioritäten der ERASMUS-Aktivitäten der 
Hochschule; 
- Maßnahmen, die die  ERASMUS-Aktivitäten nach innen und außen 
sichtbar machen; 
- Anti-Diskriminierungs-Maßnahmen (Stichpunkte: gender, disabled); 
- Sicherung einer hohen Qualität der Mobilität (Studierende, Dozenten 
und Verwaltungspersonal): 

o Regelung der Anerkennung; 
o Verwendung eines Kreditpunktesystems; 
o Bereitstellung von Informationen zu den Studiengängen; 
o Beratung und Betreuung von outgoings und incomings (die zu 
Partnereinrichtungen gehenden bzw. von dort kommenden Mo-
bilitätsteilnehmer); 

 37



o Sprachlernangebote; 
o Unterstützung der Personalmobilität, Integration von Gastdo-
zenten etc. 

Für die Mobilitätsprogramme muss ein entsprechender Antrag bei der 
NA gestellt werden (sog. Mobilitätsantrag). 
 
2. Förderkriterien für Anträge 
 
Um förderfähig zu sein, müssen Anträge vorrangig den Anforderun-
gen entsprechen, die im Beschluss des Europäischen Parlaments und 
des Rates über ein Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen 
Lernens festgelegt sind; insbesondere Artikel 2 (Begriffsbestimmun-
gen), Artikel 4 (Zugang zum Programm für lebenslanges Lernen) so-
wie den Artikeln, die den Zugang zu den Einzelprogrammen regeln: 
Artikel 16 (COMENIUS), Artikel 20 (ERASMUS), Artikel 24 (LEO-
NARDO DA VINCI), Artikel 28 (GRUNDTVIG) und Artikel 34 
(Jean Monnet). Darüber hinaus gelten weitere Anforderungen: 
 
(a) Sie müssen den vorgeschriebenen Antragsverfahren entsprechen; 
(b) Die jährlichen Fristen müssen entsprechend der Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen eingehalten werden; 
(c) Sie müssen in einer der Amtssprachen der Europäischen Union ab-
gefasst sein. Wird ein Antrag von einem Konsortium eingereicht, 
müssen die Antragsteller den Vorschlag in der Sprache einreichen, die 
in dem Zusammenschluss für die Erarbeitung des Vorschlags verwen-
det wurde und die bei der Durchführung des Arbeitsprogramms ver-
wendet werden soll. 
(d) Die Anträge müssen auf dem offiziellen Antragsformular für die 
jeweilige Aktivität eingereicht werden, sie sind elektronisch zu 
schreiben und vollständig auszufüllen; 
(e) Die Anträge sind von einer bevollmächtigten Person zu unter-
zeichnen, und zwar in blauer Farbe; 
(f) Sie sind an die richtige Einrichtung zu versenden (NA oder EA); 
(g) Es muss mindestens eine Partnerorganisation aus einem EU-
Mitgliedstaat beteiligt sein, außer bei unilateralen oder nationalen Pro-
jekten. 
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Zusätzlich zu den genannten Kriterien müssen Anträge juristischer 
Personen/ Institutionen: 
(h) von einer Person in der antragstellenden Organisation unterzeich-
net sein, die bevollmächtigt ist, im Auftrag des Antragstellers rechts-
verbindliche Verpflichtungen einzugehen; 
(i) bei Konsortien, die eine Bewerbung für multilaterale Projekte, Net-
ze, flankierende Maßnahmen, Studien und vergleichende Forschung 
und Jean Monnet Projekte unterbreiten, Originalschreiben der Ab-
sichtserklärungen der obligatorischen Mindestanzahl von Partnern, 
versehen mit der Unterschrift einer Person in jeder Partnerorganisati-
on, die berechtigt ist, rechtsverbindliche Verpflichtungen im Namen 
der Partnerorganisation einzugehen, enthalten; 
(j) eine von der bevollmächtigten Person unterzeichnete ehrenwörtli-
che Erklärung enthalten, die besagt, dass sich die Einrichtung nicht in 
einer Ausschlusssituation befindet; 
(k) außer bei öffentlichen Einrichtungen eine von der bevollmächtig-
ten Person unterzeichnete ehrenwörtliche Erklärung enthalten, die be-
sagt, dass die verantwortliche Organisation finanziell und operativ in 
der Lage ist, den eingereichten Vorschlag erfolgreich durchzuführen. 
 
3. Auswahlkriterien 
 
Für Einrichtungen/Organisationen gelten besondere Bedingungen. Die 
ausgewählten Anträge werden einer finanziellen Analyse unterzogen, 
in deren Verlauf bei den Projektverantwortlichen ergänzende Informa-
tionen sowie gegebenenfalls weitere Sicherheiten eingeholt werden 
können. 
 
a). Fachliche Leistungsfähigkeit 
Alle Antragsteller, einschließlich öffentlicher Einrichtungen, müssen 
über die für die Durchführung der vorgeschlagenen Aktion bzw. des 
vorgeschlagenen Arbeitsprogramms nötigen Fachkenntnisse und Qua-
lifikationen verfügen, die erforderlich sind, um das vorgeschlagene 
Aktions- oder Arbeitsprogramm abzuschließen. 
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b) Finanzielle Leistungsfähigkeit 
Für öffentliche Einrichtungen gilt die notwendige finanzielle und ad-
ministrative Leistungsfähigkeit, zusammen mit der notwendigen fi-
nanziellen Stabilität, Projekte im Rahmen des Programm für lebens-
langes Lernens durchzuführen, als gegeben. Sie brauchen keine weite-
ren Dokumente vorzulegen um dies nachzuweisen. Andere Antragstel-
ler müssen über solide Finanzierungsmöglichkeiten verfügen, die aus-
reichen, ihre Tätigkeit während der gesamten Laufzeit der Maßnahme 
sicherzustellen. Damit die finanzielle Leistungsfähigkeit geprüft wer-
den kann, müssen Antragsteller, mit Ausnahme öffentlicher Einrich-
tungen, mit ihren Anträgen entsprechende Dokumente vorlegen. 
 
4. Finanzielle Bedingungen 
 
Je nach Aktion gelten besondere Bedingungen über die Finanzierung, 
die in einer Finanzhilfevereinbarung festgelegt werden. Finanzhilfen 
der Gemeinschaft sollen als Anreiz zur Verwirklichung von Projekten 
dienen, die ohne die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinschaft 
nicht durchgeführt werden könnten, und sie beruht auf dem Grundsatz 
der Kofinanzierung. Bei Finanzhilfen von bis zu 25 000 € sind die An-
tragsteller von der Pflicht zur Vorlage von Belegen für die Kofinan-
zierung entbunden. Insbesondere für Partnerschaften gilt, dass Fi-
nanzhilfen in Form eines Pauschalzuschusses für jeden Begünstigten 
in der Partnerschaft als Beitrag zu den gesamten förderfähigen Kosten 
der Partnerschaft gewährt werden (Verwaltungsvereinfachung). An-
sonsten müssen die Finanzhilfeanträge einen detaillierten geschätzten 
Finanzplan enthalten, in dem sämtliche Beträge in Euro anzugeben 
sind. Die Förderhöhe ist je nach Maßnahme unterschiedlich (Höchst-
betrag oft: 150.000 €). Entsprechend dem Grundsatz der Kofinanzie-
rung beträgt der Förderanteil an den Gesamtkosten eines Projekts oft-
mals höchstens75%. 
 
5. Kriterien für die Vergabe von Zuschüssen 
 
Die Auswahl der Projekte orientiert sich an gewissen Merkmalen, die 
der Zielsetzung des Programms zugrunde liegen, wie etwa: 

(a) Qualität der Methodik und des Arbeitsprogramms; 
(b) Innovativer Charakter; 
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(c) Qualität der Projektpartnerschaft / des Konsortiums; 
(d) Europäischer Mehrwert; 
(e) Kosten-Nutzen-Verhältnis; 
(f) Auswirkung und Relevanz der Ergebnisse; 
(g) Qualität des Plans für die Verbreitung und Nutzung der Er-

gebnisse. 
 

VI. Umsetzung 
 
Da jedes Projekt einen komplexen und einzigartigen Prozess darstellt, 
ist eine umfassende und eingehende Planung von entscheidender Be-
deutung, um effektiv auf die Ziele hinzuarbeiten. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass mit jedem Projekt neue Aufgaben übernommen wer-
den. Das bedeutet, dass die Projektbeteiligten wenig oder überhaupt 
keine vorherige Erfahrung bei der Bewältigung der spezifischen Her-
ausforderungen und Probleme haben. Ferner wird jedes Projekt aus 
der immanenten Zielsetzung heraus jeweils besondere Anforderungen 
an die Vorgehensweise stellen. 
Den meisten Projekten dürften die folgenden Phasen entsprechen31: 

• Start-Vorphase: Entwicklung einer Projektidee und einer ersten 
Ausgestaltung dieser Idee zu einem Konzept; Partnerfindung; 
gemeinsame Festlegung des Projekts für die Formulierung des 
Antrags; 

• Eigentliche Startphase: Nach Antragseinreichung Einrichtung 
grundlegender Organisationsstrukturen und Herstellung der Ar-
beitsbeziehungen auch zwischen den Partnern; 

• Durchführungsphasen: Detailplanung, Durchführung von Inhalt 
und Zielen, Strukturierung der Arbeit in Einheiten und deren 
praktische Umsetzung; 

• Koordinierungsphasen: Kontrolle und Lenkung der Projektfort-
schritte durch Zusammentragen, Erörterung und Bewertung von 
Zwischenergebnissen der verschiedenen Arbeitspakete;  

• Abschlussphase (Projektende): abschließende Selbstbewertung, 
meist in Form eines Berichtes, Vorlage der Produkte des Pro-
jekts an die Agentur zur Verbreitung an geeignete Abnehmer. 

                                                 
31 Siehe Büro für Europäische Bildungskooperation 2004, Überlebenshilfe für 
das Management europäischer Projekte, S. 16 ff. 
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Annäherungsweise werden während des Ablaufs regelmäßig die in der 
nachfolgenden Übersicht genannten Gesichtspunkte von Bedeutung 
sein32:  
Planung der Aufgaben Planung der Aufgaben im Einzelnen 
Inhaltliche Planung • Festlegung der Projektziele 

• Festlegung der Ergebnisse und 
Produkte 

• Aufstellung von Qualitätsindikato-
ren 

• Konzeption von Überwachungs- 
und Bewertungsstrategien 

Planung der Projektorganisation • Strukturierung der Hauptaktivitä-
ten 

• Festlegung der Rollen 
• Zuweisung und Koordinierung der 

Aufgaben 
• Zeitplanung: Phasen, Zeitplan 
• Konzeption eines internen Kom-

munikationssystems 
Planung der zwischenmenschlichen Inter-
aktion 

• Auswahl der Teammitglieder und 
Zusammenstellung von Teams 

• Erzeugung einer Projektkultur ge-
meinsamer Werte, Normen und 
Regeln 

• Reflexion des Prozesses des Auf-
baus und der Führung eines Teams 

• Konfliktbewältigung 
Planung von Kontakten zum Projektum-
feld 

• Analyse des Projektumfelds 
• Konzeption von Marketingstrate-

gien 
• Planung von Verbreitungsaktivitä-

ten 
Finanzielle und administrative Planung • Planung von Kosten und Ressour-

cen 
• Konzeption vertraglicher Verein-

barungen 
• Konzeption von Berichtssystemen 

und -verfahren 
Bestimmte Verfahrensabschnitte sollten besonders beachtet werden: 
Beispielsweise dürfte die Partnersuche sich als nicht zu vernachlässi-
gendes Problem erweisen, insbesondere auch, wenn die Verlässlich-

                                                 
32 ebenda, S. 8. 
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keit der jeweiligen Partner sicherzustellen ist. Insofern dürfte die zeit-
liche Dimension der Projektplanung von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung sein. Zu berücksichtigen ist, dass generell wesentliche Tei-
le der Projektplanung regelmäßig in die Zeit vor der eigentlichen An-
tragstellung fallen. Da noch nicht absehbar ist, ob das vorgestellte Pro-
jekt von der zuständigen Agentur bewilligt wird, wird ein erheblicher 
Teil des Arbeitspensums ins Ungewisse hinein absolviert werden 
müssen, was u.U. Auswirkungen auf die Motivation der Beteiligten 
haben kann. Schließlich wird auch die Qualität der zwischenmenschli-
chen Beziehungen der an dem Projekt Beteiligten von Bedeutung für 
den Projektfortschritt sein, womit nicht ausgeschlossen ist, dass objek-
tive Faktoren sich als Hindernisse erweisen können. Daher hängt Vie-
les vom Geschick der Organisatoren ab. 
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